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Art. 1 § 112 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Sachverständige haben Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der notwendigen

Barauslagen, auf Entschädigung für Zeitversäumnis und auf Entlohnung ihrer Mühewaltung unter den gleichen

Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie Sachverständige im gerichtlichen Verfahren.

2. (2)Der Ersatzanspruch ist bei sonstigem Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gutachtens oder, wenn

dieses entfällt, nach Entlassung des Sachverständigen mündlich oder schriftlich bei der Behörde geltend zu

machen, bei der der Sachverständige vernommen worden ist. Hierüber ist der Sachverständige zu belehren.

3. (3)§ 108 Abs. 2 gilt sinngemäß.
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